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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1930

Norm

ABGB §1439

Rechtssatz

Die rechtskräftig festgestellten Kosten einer Sicherstellungsexekution sind so lange nicht zur Aufrechnung geeignet, als

nicht die gesicherte Forderung rechtskräftig zuerkannt wurde.
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